
 
Dezernent Schwarz erklärte, dass für den Landschaftsplan Nr. 7 „Siegburg - Troisdorf - Sankt 
Augustin“ die 3. Änderung anstehe und darüber abgestimmt werden solle. Es gehe um eine 
formelle Änderung, da dieser Bereich schon unter einstweiliger Sicherstellung stehe.  
 
Abg. große Deters fragte an, wer die Hauptlast der Prüfung für die einstweilige Sicherung trage, 
die Bezirksregierung oder der Rhein-Sieg-Kreis. Dezernent Schwarz erklärte, dass die 
Bezirksregierung aufgrund der geringen Größe der Fläche dem Rhein-Sieg-Kreis die 
Abstimmung übertragen habe. 
 
Abg. Geske fragte nach, warum es zur einstweiligen Sicherstellung gekommen sei. Dezernent 
Schwarz antwortete, dass eine einstweilige Sicherstellung durch geplante Baumaßnahmen 
notwendig geworden sei. 
 
SKB Schön erbat nähere Auskünfte über die Art der Bauvorhaben. Dezernent Schwarz erklärte, 
dass es sich um private Erweiterungen in den jetzt geschützten Bereich hinein gehandelt habe. 
 
Vorsitzender Dr. Griese bat sodann um Abstimmung über den vorliegenden 
Beschlussvorschlag.  
 


